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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

In der Marktgemeinde Eiterfeld ist im Ortsteil Eiterfeld im Bereich südlich der Bahnhofstraße (Landes-

straße L 3170) auf dem Flurstück 63/3 westlich der hier angrenzenden Einzelhandelsnutzungen die 

städtebauliche Entwicklung und Bebauung einer bislang baulich nicht genutzten Fläche vorgesehen. 

Das Plangebiet befand sich zunächst im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ 

von 1990, der hier bereits Mischgebiet festgesetzt hatte. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 19 „Sondergebiet Lebensmittel-, Textil- und Getränkemarkt“ im Bereich „Bahnhofstraße“ mit gleich-

zeitiger 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ von 2006 erfolgte eine Umwidmung 

in ein Sondergebiet Einzelhandel, wobei der Bereich des Plangebietes als SO 2 für einen Getränkemarkt 

mit maximal 615 m² Verkaufsfläche vorgesehen wurde. Zudem wurde sogenanntes betriebsgebunde-

nes Wohnen bauplanungsrechtlich zugelassen. Schließlich wurden im Zuge der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ von 2008 die Flächen für Sondergebiet Einzelhan-

del nach Osten hin erweitert. Mit diesem Bebauungsplan wurde auch der Bebauungsplan Nr. 11 „Glo-

ckenbaum“ nochmals geändert, wonach im SO 2 gegenwärtig Einzelhandel, unter Ausschluss bestimm-

ter Betriebe mit innerörtlich relevanten Kernsortimenten sowie Dienstleistungsbetrieben, mit einer ma-

ximalen Verkaufsfläche von 615 m² zugelassen ist. Gleichwohl erfolgte im Bereich des Flurstückes 63/3 

bis heute keine Bebauung. Da nunmehr seitens des Grundstückseigentümers eine gemischte Bebau-

ung bestehend aus einem Wohngebäude im Süden und voraussichtlich einem Bäckerei-Café als nicht 

störende gewerbliche Nutzung im Norden vorgesehen ist, bedarf es einer erneuten Änderung des Be-

bauungsplanes. Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Eiterfeld hat in ihrer Sitzung am 

16.12.2022 daher die Aufstellung der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glocken-

baum“ beschlossen.  

 

Lage des Plangebietes 

 
Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 05/2023), bearbeitet 

 

Plangebiet 
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Das Planziel der 3. Änderung des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Mischgebietes nach § 6 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) anstelle des gegenwärtig festgesetzten Sondergebietes Einzelhan-

del (SO 2). Die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 erfolgt im zweistufigen Re-

gelverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Ei-

terfeld, Flur 12, das Flurstück 63/3 teilweise und wird wie folgt begrenzt: 

Norden:  Bushaltestelle und Bahnhofstraße (L 3170) sowie daran angrenzend Wohnbebauung 

Osten:  Bahnhofstraße und Einzelhandelsnutzungen sowie Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ von 2008 (Sondergebiet gemäß § 11 

BauNVO) 

Süden: Unbefestigte Zufahrt und Entwässerungsgraben mit begleitendem Gehölzstreifen sowie 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 (Verkehrsflä-

chen und Fläche mit Bindung für Bepflanzungen und Erhaltung von Bäumen und Sträu-

chern) 

Westen: Gemischte Nutzungen und Freiflächen sowie Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 (Mischgebiet) 

Bereich des Plangebietes  

Eigene Aufnahmen (05/2023) 
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Das Plangebiet umfasst auf einer Fläche von insgesamt rd. 0,2 ha (2.248 m²) ein bislang noch unbe-

bautes und im Wesentlichen als Grünland mit Pferdehaltung genutztes Grundstück. Die Höhenlage des 

Plangebietes fällt von Nordosten ausgehend ab und bewegt sich im Bereich von rd. 316 bis 310 m über 

Normalhöhennull (NHN). 

 

1.3 Regionalplanung 

Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Nordhessen 2009 als „Vor-

ranggebiet Siedlung Bestand“ festgelegt, sodass die Planung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 

gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. 

 

Regionalplan Nordhessen 2009 

 
Ausschnitt genordet, unmaßstäblich vergrößert 

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Eiterfeld aus dem Jahr 2007 stellt für den Bereich des 

Plangebietes „Sonderbauflächen Einkaufsmarkt, Bestand“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zur Art der baulichen Nutzung den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennut-

zungsplanes somit zunächst entgegen, sodass der Flächennutzungsplan daher gemäß § 8 Abs. 3 Satz 

1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes für den Bereich des Plangebietes 

sowie den südlich angrenzend verbleibenden Sondergebietsflächen entsprechend geändert wird.  

 

Flächennutzungsplan 2004 

 
Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

Plangebiet 
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1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet befand sich zunächst im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glocken-

baum“ von 1990, der im Bereich des Plangebietes bereits Mischgebiet mit überbaubaren und nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt hatte. Zum Maß der baulichen Nutzung setzte der Be-

bauungsplan Nr. 11 im Bereich des Plangebietes eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,4, eine Ge-

schossflächenzahl von GFZ = 0,5 sowie eine offene Bauweise fest. Die maximale Zahl der Vollge-

schosse wurde auf ein Maß von Z = I zuzüglich eines Dachgeschosses begrenzt. Hinsichtlich der Dach-

gestaltung wurden ausschließlich Satteldächer mit einer Dachneigung von 35° bis 48° zugelassen und 

die Hauptfirstrichtung wurde zeichnerisch festgesetzt.  

 

Bebauungsplan Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 

 
Ausschnitt nicht genordet, ohne Maßstab 

 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Sondergebiet Lebensmittel-, Textil- und Geträn-

kemarkt“ im Bereich „Bahnhofstraße“ mit gleichzeitiger 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 

„Glockenbaum“ von 2006 erfolgte die Umwidmung in ein Sondergebiet Einzelhandel, wobei der Be-

reich des Plangebietes als SO 2 für einen Getränkemarkt mit maximal 615 m² Verkaufsfläche vorgese-

hen wurde. Zudem wurde sogenanntes betriebsgebundenes Wohnen bauplanungsrechtlich zugelas-

sen.  

Zum Maß der baulichen Nutzung wurde im Bereich des Plangebietes eine Grundflächenzahl von 

GRZ = 0,8, eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,7 sowie eine offene Bauweise festgesetzt. Die Höhe 

der baulichen Anlagen wurde als Höchstmaß auf maximal 14 m begrenzt. Als Dachform wurden Flach-

dächer und geneigte Dächer mit einer Neigung von bis zu 45° zugelassen. Auf die Festsetzung einer 

Firstrichtung wurde verzichtet.  
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Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Lebensmittel-, Textil- und Getränkemarkt“ im Bereich 

„Bahnhofstraße“ mit gleichzeitiger 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ 

von 2006 

 
Ausschnitt nicht genordet, ohne Maßstab 

 

Schließlich fand im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhof-

straße“ von 2008 eine Erweiterung der Flächen für Sondergebiet Einzelhandel nach Osten hin statt. 

Mit diesem Bebauungsplan wurde auch der Bebauungsplan Nr. 11 „Glockenbaum“ für den Bereich des 

Plangebietes nochmals geändert. Demnach wird im Bereich des Plangebietes als SO 2 Einzelhandel 

mit einer maximalen Verkaufsfläche von 615 m² zugelassen, wobei bestimmte Betriebe mit innerörtlich 

relevanten Kernsortimenten sowie Dienstleistungsbetrieben ausgeschlossen werden. Die Festsetzung 

zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von betriebsgebundenem Wohnen sowie die Festsetzungen 

zum Maß der baulichen Nutzung einschließlich der Baugrenzen und Bauweise wurden für den Bereich 

des Plangebietes aus dem Bebauungsplan Nr. 11 von 2006 unverändert übernommen.  
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Bebauungsplan Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ gleichzeitig Änderung der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ und Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Lebens-

mittel-, Textil- und Getränkemarkt“ im Bereich „Bahnhofstraße“ von 2008 

 
Ausschnitt nicht genordet, ohne Maßstab 

 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ – 3. Änderung werden für seinen Gel-

tungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 einschließlich 

der 1. Änderung von 2006 sowie des Bebauungsplanes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ von 

2008 durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt. 

 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neu-

inanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht demnach vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-

nenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird in der Boden-

schutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwandlung 

landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu 

den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflä-

chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. Für 

die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, dass 

die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen zu-

nächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. 
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Da sich der Bereich des Plangebietes unmittelbar angrenzend zur bestehenden Misch- und Einzelhan-

delsnutzung entlang der Bahnhofstraße (L 3170) befindet und sich dieser für eine städtebauliche Ent-

wicklung im Sinne eines Lückenschluss bzw. einer Abrundung des südlichen Ortsrands von Eiterfeld 

anbietet, zumal die äußere verkehrliche Erschließung sowie auch die Ver- und Entsorgung des Plange-

bietes bereits gewährleistet ist, kann von einer weitergehenden Begründung an dieser Stelle abgesehen 

werden. 

Die Belange des Bodenschutzes werden in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form 

berücksichtigt und in die Abwägung der Belange eingestellt. Zudem kann unter anderem durch die Fest-

setzungen zur Gestaltung und Begrünung der Grundstücksfreiflächen sowie zum Ausschluss von was-

serdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung auch ein Beitrag zum vor-

sorgenden Bodenschutz innerhalb des Plangebietes geleistet werden. 

 

1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte zunächst als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Der 

Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und integriertem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag 

lagen in der Zeit vom 07.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023 im Bauamt der Gemeindeverwaltung 

öffentlich aus. Gleichzeitig erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

Mit der Anwendung des beschleunigten Verfahrens knüpft der Gesetzgeber mit § 13a Abs. 1 Satz 1 

BauGB an die ältere Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB an, wonach mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll und dabei zur Verringerung der zusätzlichen 

Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-

meinde insbesondere durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 

auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Für die Innenentwicklung soll auf solche Flächen zugegrif-

fen werden, die bereits baulich in Anspruch genommen wurden und ihre bodenrechtliche Schutzwür-

digkeit durch die damit einhergehende Versiegelung jedenfalls teilweise schon verloren haben. Mit dem 

Tatbestandsmerkmal der Innenentwicklung beschränkt § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB seinen räumlichen 

Anwendungsbereich. Innenentwicklung ist nur innerhalb des Siedlungsbereichs zulässig. Überplant 

werden dürfen Flächen, die von einem Siedlungsbereich mit dem Gewicht eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteils umschlossen werden. Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs dürfen durch 

den Bebauungsplan nicht in den Außenbereich erweitert werden. 

Da es strittig bleibt, ob der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 11 mit dem Gewicht 

eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils umschlossen wird und ob das Plangebiet im Sinne der 

einschlägigen Rechtsprechung und Kommentierung gleichzeitig seine bodenrechtliche Schutzwürdig-

keit bereits verloren hat, erfolgt zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten nicht mehr die Anwendung 

des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB und das Bauleitplanverfahren wird auf ein zwei-

stufiges Regelverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB umgestellt. Mit der Umstellung des 

Verfahrens entfallen die mit dem beschleunigten Verfahren verbundenen Verfahrenserleichterungen, 

sodass unter anderem eine zweistufige Beteiligung, eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

nach § 8 Abs. 2 BauGB sowie die Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines Umwelt-

berichts nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Berücksichtigung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

notwendig werden. Demnach wurde die bereits durchgeführte Beteiligung als frühzeitige Beteiligung 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gewertet 

 



Begründung, Bebauungsplan Nr. 11 „Glockenbaum“ – 3. Änderung  

Entwurf – Planstand: 09.01.2024  10 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

16.12.2022 

Bekanntmachung: 28.07.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

07.08.2023 – 15.09.2023 

Bekanntmachung: 28.07.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 01.08.2023 

Frist: 15.09.2023 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgten im Amtsblatt der Marktgemeinde Eiterfeld. 

 

 

2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich südlich der Bahnhofstraße (Landesstraße L 3170) in einem baulich und 

verkehrlich bereits erschlossenen Bereich des Ortsteils Eiterfeld. Die äußere verkehrliche Erschlie-

ßung ist bereits Bestand und erfolgt ausgehend von der Bahnhofstraße, von wo aus in östlicher Rich-

tung eine überörtliche Anbindung an die Bundesstraße B 84 erfolgt. Das Plangebiet ist auch für Fuß-

gänger und Radfahrer erreichbar und über den an der Bahnhofstraße nördlich des Plangebietes gele-

genen Haltepunkt „Evangelische Kirche“ unmittelbar an den öffentlichen Personennahverkehr angebun-

den. Weitergehende Erschließungsmaßnahmen sind im Zuge der vorliegenden Planung grundsätzlich 

nicht erforderlich. 

 

 

3. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 
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3.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt für den Bereich des Plangebietes entsprechend der geplanten gemischten 

Nutzungen sowie den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 11 von 1990 Mischgebiet gemäß § 6 

BauNVO fest. Mischgebiete dienen gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung 

von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind gemäß § 6 Abs. 2 

BauNVO: 

- Wohngebäude, 

- Geschäfts- und Bürogebäude, 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsge-

werbes, 

- Sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke, 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen, 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die 

überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO können Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahms-

weise außerhalb der in § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen werden. 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO jedoch fest, dass die nach § 6 Abs. 2 

Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO allgemein und ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig 

sind. Der Ausschluss entspricht dem städtebaulichen Ziel, im Bereich des Plangebietes keine Nutzun-

gen bauplanungsrechtlich vorzubereiten oder zuzulassen, die dem Gebietscharakter des näheren Um-

feldes entgegenstehen. Zudem sollen mögliche städtebauliche Negativwirkungen und sonstige Beein-

trächtigungen des Orts- und Straßenbildes ausgeschlossen werden. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können.  

Zum Maß der baulichen Nutzung werden die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl sowie die 

Zahl der zulässigen Vollgeschosse jeweils als Höchstmaß festgesetzt. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Der Bebauungsplan begrenzt für das Mischgebiet 

die Grundflächenzahl auf ein Maß von GRZ = 0,4. Die Festsetzung bleibt dabei hinter den Orientie-

rungswerten für Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO zurück, entspricht aber den Maßgaben des 

Ursprungsbebauungsplans Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990, sodass eine standortgerechte und zweck-

entsprechende Bebauung ermöglicht wird, die in ihrer städtebaulichen Dichte der Lage und dem Umfeld 

des Plangebietes gerecht wird.  
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Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen regelmäßig um bis zu 50 %, 

höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. Die zulässige Grundflä-

che darf demnach bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 überschritten werden. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücks-

fläche i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO ist die Geschoss-

fläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Flächen von Aufent-

haltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, werden nicht ange-

rechnet. Der Bebauungsplan setzt für das Mischgebiet eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,8 fest. 

Die Festsetzung der Geschossflächenzahl entspricht insofern der Grundflächenzahl multipliziert mit der 

Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse. Die Festsetzung bleibt dabei hinter den Orientierungswer-

ten für Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO zurück, ermöglicht aber eine zweigeschossige Be-

bauung, die der Lage und dem Umfeld des Plangebietes gerecht wird. Im Übrigen wird auf die vorge-

nannte Begründung zur festgesetzten Grundflächenzahl verwiesen. 

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff zunächst wie folgt:  

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die 

Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke 

und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse. Vollgeschosse 

sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens 

einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss 

mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei 

Viertel der Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von 

Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit 

Dachflächen bis Oberkante der Tragkonstruktion gemessen. Untergeordnete Aufbauten über Dach und un-

tergeordnete Unterkellerungen zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude sind 

keine Vollgeschosse. Dachgeschosse sind Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachfläche. 

Der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 11 von 1990 begrenzt die maximale Zahl der Vollgeschosse 

noch auf ein Maß von Z = I zuzüglich eines Dachgeschosses. Der rechtswirksame Bebauungsplan 

Nr. 21 von 2008 verzichtet im Geltungsbereich der vorliegenden 3. Änderung hingegen auf die Festset-

zung einer maximalen Zahl der Vollgeschosse und begrenzt die Höhenentwicklung der baulichen Anla-

gen stattdessen durch die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe auf ein Maß von 14 m.  

Mit der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes wird die maximale Zahl der Vollgeschosse 

nunmehr auf ein Maß von Z = II festgesetzt, sodass nach Maßgabe der getroffenen Festsetzungen zur 

Höhenentwicklung eine zweigeschossige Bebauung zuzüglich von Dach- bzw. Staffel- und Kellerge-

schossen, die nicht die Vollgeschossdefinition der HBO erfüllen, bauplanungsrechtlich zulässig ist. Be-

reits gegenwärtig umfasst die Umgebungsbebauung zweigeschossige Baukörper. 
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3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

In Anlehnung an die Festsetzungen der rechtswirksamen Bebauungspläne Nr. 11 von 1990 und Nr. 21 

von 2008 setzt der vorliegende Bebauungsplan als abweichende Bauweise i.S.d. § 22 Abs. 4 BauNVO 

fest, dass die offene Bauweise mit der Maßgabe gilt, dass Gebäude eine Länge von 30 m nicht über-

schreiten dürfen. Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, 

über die hinaus mit den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Konkurrenz von 

Grundflächenzahl und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die jeweils engere Festsetzung. 

Ferner gilt gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO, dass auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Neben-

anlagen i.S.d. § 14 BauNVO nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen 

werden können. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflä-

chen zulässig sind oder zugelassen werden können. Der Bebauungsplan beinhaltet diesbezüglich keine 

weitergehenden Festsetzungen. 

 

3.4 Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen 

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung auf den bislang unversiegelten Grundstücksflä-

chen ein Eingriff in den Naturhaushalt sowie den Boden- und Wasserhaushalt einher. Durch verschie-

dene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser Eingriff jedoch minimiert bzw. in Teilen einem Aus-

gleich zugeführt werden. Hierzu gehört unter anderem die Festsetzung zur wasserdurchlässigen Be-

festigung von Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen. Weiterhin ist die Verwendung von was-

serdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung unzu-

lässig. Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan zur grünordnerischen Gestaltung sowie zur Wah-

rung der Freiraumqualität Festsetzungen zur Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen. Demnach sind im Mischgebiet mindestens 10 % der Grundstücksflä-

chen mit standortgerechten heimischen Laubsträuchern und Laubbäumen oder regionaltypischen 

Hochstamm-Obstbäumen zu bepflanzen. Für diesen Flächenanteil gilt, dass je 25 m² mindestens ein 

Baum oder je 5 m² mindestens ein Strauch anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Blühende Zier-

sträucher und Arten alter Bauerngärten können als Einzelpflanzen eingestreut werden. Die nach den 

sonstigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes vorgesehenen Anpflan-

zungen können hierbei angerechnet werden. Ferner setzt der Bebauungsplan fest, dass je Baumsymbol 

in der Planzeichnung mindestens ein standortgerechter Laubbaum mit einem Mindest-Stammumfang 

von 16-18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grün-

flächen sind Pflanzscheiben mit mindestens 4,0 m² Fläche oder Pflanzstreifen mit einer Breite von min-

destens 2,0 m je Baum vorzusehen. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 10 m gegenüber 

den zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zulässig. Bei Abgang sind entsprechende Ersatzpflan-

zungen vorzunehmen. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwen-

dung von stark reflektierenden Glastypen oder transparenten Brüstungen eine Gefährdung für Vögel 

(z.B. Vogelschlag) zu vermeiden ist. Geeignete Maßnahmen sind nach dem jeweiligen Stand der Wis-

senschaft zu treffen. Im Hinblick auf die Außenbeleuchtung wird darauf hingewiesen, dass ausschließ-

lich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu ver-

wenden sind. Leuchten für die Außenbeleuchtung, insbesondere Wandleuchten, sind so einzusetzen, 

dass das Licht möglichst nur nach unten abstrahlt. Treppen- und Gehwegbeleuchtung soll ebenfalls nur 

nach unten auf die zu beleuchtenden Flächen strahlen; dabei sind möglichst niedrige Lichtpunkthöhen 

zu wählen. Auf die Anstrahlung von Bäumen und Sträuchern ist zu verzichten. Flache LED-Strahler sind 

zur Vermeidung von Blendwirkungen horizontal und nicht aufgeneigt zu montieren.  
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Auf den Einsatz von rundum strahlenden Deko-Leuchten (Kugel-Leuchten, Solar-Kugeln) ist zu verzich-

ten. Die Beleuchtungsdauer ist durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder auf kurze Be-

leuchtungszeiten einzuschränken. Bewegungsmelder sind so zu montieren, dass sie nur ansprechen, 

wenn das Licht tatsächlich benötigt wird. 

 

 

4. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

4.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

Die Gebäude im Plangebiet sollen sich in Maßstab und Ausführung so weit wie möglich in die Umge-

bungsbebauung einfügen gleichwohl sollen auch moderne Dachformen in verträglichem Umfang zuge-

lassen werden. Daher wird hinsichtlich der Dachgestaltung in Anlehnung an die Vorgaben des Ur-

sprungsbebauungsplans Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 sowie unter Berücksichtigung der bestehen-

den Umgebungsbebauung festgesetzt, dass Satteldächer mit einer Dachneigung von 35° bis 48°, Zelt- 

und Walmdächer mit einer Neigung von 15° bis 25° sowie Flachdächer mit einer Neigung von maximal 

10° zulässig sind. Für Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO sowie für untergeordnete Dächer 

sind abweichende Dachformen und Dachneigungen zulässig. Zur Dacheindeckung von Dächern mit 

einer Neigung ab 10° sind Tonziegel, Dachsteine oder sonstige nicht glänzende Materialien in den Farb-

tönen Rot, Braun und Anthrazit zulässig. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs-

energie sowie von Dachbegrünungen bleibt unberührt. Die Festsetzungen sollen vor dem Hintergrund 

der im Umfeld bestehenden Bebauung zu einem ruhigen Erscheinungsbild der Dachlandschaft und mit-

hin des Orts- und Landschaftsbildes beitragen. 

 

4.2 Werbeanlagen 

Mit der Zulässigkeit gewerblicher Nutzungen geht regelmäßig die Option auf Selbstdarstellung und Au-

ßenwerbung einher. Werbeanlagen können sich dabei als häufigem Wandel unterliegende Elemente 

der Stadtmöblierung und Stadtgestalt jedoch auch negativ auf das Straßen- sowie auf das Ortsbild aus-

wirken. Aufgrund der Lage des Plangebietes entlang der überörtlichen Landesstraße 3170 (Bahnhof-

straße) und in Anlehnung an die Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 21 von 2008 wird die Zulässig-

keit von Werbeanlagen daher gestalterisch eingeschränkt. Der Bebauungsplan setzt demnach fest, 

dass selbstleuchtende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufen-

dem Licht unzulässig sind. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen zudem die jeweilige Außenwandhöhe 

nicht überschreiten. 

 

4.3 Gestaltung von Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentumsver-

hältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begründen. 

Solche das Straßen- und Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen sollen im Plangebiet ausgeschlos-

sen werden.  
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Der Bebauungsplan setzt daher in Anlehnung an die Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 11 von 

1990 fest, dass zur Einfriedung von Grundstücken offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 

1,50 m über der natürlichen Geländeoberfläche sowie heimische Laubhecken zulässig sind. Gabionen 

(Steinkörbe) sind unzulässig. 

 

4.4 Abfall- und Wertstoffbehälter  

Der erforderliche Umfang an Abfall- und Wertstoffbehältern kann sich oftmals negativ auf das Straßen- 

und Ortsbild auswirken. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass die Standflächen für Abfall- und 

Wertstoffbehälter gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen und entweder in Bauteile einzufügen 

oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu um-

geben sind. 

 

4.5 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Der Bebauungsplan beinhaltet zur Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Bauord-

nung entsprechende Festsetzungen mit Vorgaben zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und 

bestimmt, dass die nicht überbauten Grundstücksflächen, soweit sie nicht für eine andere zulässige 

Verwendung benötigt werden, unter Verwendung von einheimischen, standortgerechten Laubbäumen 

und Laubsträuchern gärtnerisch oder als naturnahe Grünfläche anzulegen und zu pflegen sind. 

Zudem wird festgesetzt, dass großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren 

Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungs-

element sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, unzulässig sind. Stein- oder 

Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von Nie-

derschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. Hierdurch kann die vielerorts zu beobachtende 

Errichtung von weitgehend vegetationslosen und somit sich für den Naturhaushalt und das lokale Klein-

klima negativ auswirkenden, reinen Schotterflächen verhindert werden, während zugleich eine ent-

sprechende grünordnerische Gestaltung und Begrünung gesichert werden kann.  

 

 

5. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bauleitplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umwelt-

prüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet wer-

den. Im Zuge der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wurde daher ein Umweltbericht er-

arbeitet, dessen Inhalt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet ist. Nach § 

2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den gleichen 

Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Trä-

ger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und 

Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. 

Der Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag zum Bebauungsplan ist 

der Begründung als Anlage beigefügt; auf die dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 
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5.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen Bestandteilen sind in der 

bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Auch sind bauplanungsrechtlich vorbereitete Ein-

griffe in Natur und Landschaft nur zulässig, wenn diese durch geeignete Maßnahmen kompensiert wer-

den können. Die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt 

in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, werden in den Umweltbericht integriert; auf die 

dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

Für den Bereich des Plangebietes besteht bereits der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 21 „Nahver-

sorgung Bahnhofstraße“ von 2008, der ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel und 

eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 festsetzt. Im Zuge der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungs-

plans wird die Grundflächenzahl auf ein Maß von GRZ = 0,4 reduziert, sodass das zulässige Maß an 

Versiegelung und damit auch der Eingriff in Natur und Landschaft, auch unter Berücksichtigung der 

Überschreitungsregelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, nunmehr verringert und demnach kein na-

turschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich wird. 

 

5.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind 

insbesondere, 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogel-

arten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen, 

b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu kontrollie-

ren, ob geschützte Tierarten anwesend sind, 

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) durchzufüh-

ren, 

d) Baumhöhlen und Gebäude außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von Rodungs- oder 

Abrissarbeiten durch einen Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen.  

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. 

Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

 

 

6. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwasserbeseitigung 

und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

6.1 Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder in 

einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet. 
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6.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht für die geplanten Nutzungen in geringem Umfang ein zusätzlicher Wasserbedarf. 

Die abschließende Bedarfsermittlung ist Gegenstand der weiteren Vorhabenplanung. 

 

Deckungsnachweis 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an das bestehende Versor-

gungsnetz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der gesamte Wasserbedarf ge-

deckt und die ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt werden kann. 

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung (Leitungen und Hausanschlüsse) werden innerhalb 

des Plangebietes mit dem erforderlichen Leitungsquerschnitt neu verlegt. 

 

Schutz des Grundwassers 

Eine qualitative oder quantitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die im Rahmen der Bau-

leitplanung geplanten Maßnahmen ist nicht zu erwarten. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten oder geplanten Wasser- oder Heilquel-

lenschutzgebietes. 

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Bebauung und Nutzung und somit auch eine entsprechende Ver-

siegelung innerhalb des Plangebietes. Der Bebauungsplan enthält gleichwohl Festsetzungen, die dazu 

beitragen, die Versiegelung von zu befestigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschrift zur 

wasserdurchlässigen Befestigung von Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen, den Ausschluss 

von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung sowie durch die 

Vorgaben zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und zur Verhinde-

rung von reinen Schotterflächen. Insofern werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnah-

men vorgegeben, die der Verringerung der Grundwasserneubildung entgegenwirken. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht 

durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung wird sichergestellt, dass das auf diesen Flä-

chen anfallende Niederschlagswasser grundsätzlich versickern kann. 

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 
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Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes. 

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Ein dauerhaftes Aufstauen, Absenken oder Umleiten von Grundwasser ist im Zuge der Umsetzung der 

Planung nicht zu erwarten. 

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

6.3 Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine oberirdischen Gewässer oder Entwässerungsgräben. 

Gesetzliche Gewässerrandstreifen werden durch die Planung nicht berührt. Die südlich des Plangebie-

tes verlaufende Gewässerparzelle bzw. der Gewässergraben mit zugehörigem Gewässerrandstreifen 

bleibt im Zuge der vorliegenden Planung grundsätzlich unberührt. Dieser Bereich liegt zudem im Gel-

tungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 und wird im Zuge 

der vorliegenden 3. Änderung nicht überplant. 

 

6.4 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Erschließung als gesichert i.S.d. § 30 

Abs. 1 BauGB angesehen werden kann. 

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch einen Anschluss an das zentrale Kanalisationsnetz, sodass an-

fallendes Schmutzwasser in der öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann.  

Darüber hinaus sind die gesetzlichen Vorgaben des § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung 

mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) zur Verwertung von Niederschlagswasser zu berücksichti-

gen. Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs. 2 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 

über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, so-

weit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Angesichts der begrenzten Größe des Plangebietes und der vorgesehenen Nutzungen ist davon aus-

zugehen, dass die bestehenden Abwasseranlagen ausreichend bemessen sind und keine Neubauten, 

Erweiterungen und Ergänzungen der Abwasseranlagen erforderlich und bis zur Nutzung des Baugrund-

stückes oder zu einem späteren Zeitpunkt fertig zu stellen sind. 
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Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser kann in geeigneten Fällen, beispiels-

weise durch den Bau einer Zisterne für die Bewässerung der Außenanlagen oder die Brauchwassernut-

zung, der Verbrauch von sauberem Trinkwasser und zugleich die Abwassermenge verringert werden. 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Diesbezüglich wird auf die gesetzliche Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG verwiesen, nach der Nieder-

schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

 

Kosten und Zeitplan 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Bauleitplanung im Bereich des 

Plangebietes keine maßgeblichen Kosten für gegebenenfalls notwendige Folgemaßnahmen für eine 

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, wie z.B. für die Erweiterung einer Kläranlage oder für den Bau 

von Rückhalteanlagen an anderer Stelle im Gemeindegebiet, entstehen. 

 

6.5 Abflussregelung 

Abflussregelung und Vorflutverhältnisse 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planung ein durch die zulässige 

Bebauung gegebenenfalls bedingter höherer Abfluss bei Niederschlag schadlos abgeleitet werden 

kann. Südlich des räumlichen Geltungsbereichs befindet sich der Verlauf eines Gewässergrabens der 

westlich in das Gewässer Eitra mündet. 

 

Hochwasserschutz und erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

Im Zuge der vorliegenden Planung besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu be-

festigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Festsetzungen zur Begrünung der Grundstücksfrei-

flächen sowie durch den Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur 

Freiflächengestaltung, durch die Vorgaben zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen und zur Verhinderung von reinen Schotterflächen. Weiterführend kann auf die einschlä-

gigen Bestimmungen der Hessischen Bauordnung und hier insbesondere auf § 8 Abs. 1 HBO verwiesen 

werden. 
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7. Altlastenverdächtige Flächen und Baugrund  

Altlasten und Bodenbelastungen 

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht bekannt. Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sons-

tige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen 

kann, sind jedoch umgehend die zuständigen Behörden zu informieren. 

 

Baugrund 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine weiteren Informationen vor. 

 

 

8. Kampfmittel  

Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, wird in der 

Stellungnahme vom 04.09.2023 darauf hingewiesen, dass eine Auswertung vorliegender Luftbilder kei-

nen begründeten Verdacht ergeben hat, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen 

ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorlie-

gen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit entgegen den vorliegenden Er-

kenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden 

sollte, wird darum gebeten, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

 

9. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-

gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfind-

liche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.  

Mit der geplanten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung eines Mischgebietes 

im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen gemischten Nutzungen und Einzelhandelsnutzungen 

sowie Verkehrsanlagen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen 

werden. Störfallbetriebe i.S.d. sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht 

bekannt. Da im Plangebiet oder im näheren Umfeld zudem keine besonders lärmintensiven oder stör-

anfälligen Nutzungen vorhanden sind oder bauplanungsrechtlich vorbereitet werden und das Verkehrs-

aufkommen im Bereich der bestehenden und zur Erschließung des Gebietes erforderlichen Verkehrs-

wege nicht über ein innerörtlich übliches Maß hinausgehen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

grundsätzlich nicht von immissionsschutzrechtlichen Konflikten auszugehen. 
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Unmittelbar nördlich an das Plangebiet grenzt zwar der Verlauf der Bahnhofstraße als Ortsdurchfahrt 

im Zuge der Landesstraße L 3170 an, sodass grundsätzlich von entsprechenden Verkehrslärmeinträgen 

in das Plangebiet auszugehen ist. Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung jedoch auf-

grund der geplanten Nutzungen im Bereich des Plangebietes ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO fest, 

sodass hier im Vergleich etwa zu einem Allgemeinen Wohngebiet grundsätzlich reduzierte immissions-

schutzrechtliche Schutzmaßstäbe anzusetzen sind. Durch die geplante Umwidmung eines Sonderge-

bietes Einzelhandel in Mischgebiet erfolgt auch mit Blick auf die vormaligen Festsetzungen des ur-

sprünglichen Bebauungsplanes „Glockenbaum“ von 1990 keine Verschärfung der immissionsschutz-

rechtlichen Bestandssituation.  

 

 

10. Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-

sen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund 

und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 

erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 

HDSchG). 

 

 

11. Erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen, während den 

Gemeinden bereits 2004 die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit dem Abschluss von städtebaulichen 

Verträgen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen si-

cherzustellen. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei 

der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S.1509) wurde das Baugesetzbuch zudem 

unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz 

und der Energieeinsparung geändert und ergänzt. Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrecht-

lichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Ener-

gien verwiesen werden, die bei der Bauplanung und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. 

Insofern werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der Energieeinsparung 

keine weitergehenden Vorgaben in den Bebauungsplan aufgenommen und insbesondere auf das Ge-

setz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeu-

gung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben für einen mög-

lichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneu-

erbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb hingewiesen. 

 

 

12. Hinweise und sonstige Infrastruktur 

Seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH wird in der Stellungnahme vom 18.08.2023 darauf hin-

gewiesen, dass darauf zu achten ist, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 

Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Die Bauausführenden sollen sich vor 

Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommuni-

kationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
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Seitens der EAM Netz GmbH wird in der Stellungnahme vom 09.08.2023 darauf hingewiesen, dass im 

Plangebiet bereits Erdgasleitungen verlegt sind und eine Erdgasversorgung damit möglich ist. Bei 

eventuell geplanten Baumbepflanzungen sind die Standorte und Baumarten mit der EAM Netz GmbH 

abzustimmen. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zwischen Baum und Gasver-

sorgungsanlage grundsätzlich ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Ferner wird darauf hingewiesen, 

dass das Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen der Energie-Netz Mitte GmbH“ zu beachten ist 

und sich rechtzeitig vor Baubeginn mit dem RegioTeam Bebra in Verbindung zu setzen ist, damit die 

ausführende Baufirma auf eventuelle Gefahrenstellen hingewiesen werden kann.  

Seitens der OsthessenNetz GmbH wird in der Stellungnahme vom 08.09.2023 darauf hingewiesen, 

dass sich in der Bahnhofstraße ein 1-kV-Ortsnetz befindet. Ob die Stromversorgung der im Geltungs-

bereich geplanten Bauvorhaben realisiert werden kann, ist im Wesentlichen vom Leistungsbedarf sowie 

der eventuell geplanten Einspeiseleistung abhängig. Die Bauverantwortlichen sollen auf der Website 

der OsthessenNetz GmbH rechtzeitig über den Punkt „Hausanschluss“ einen entsprechenden Strom-

anschluss beantragen.  

Seitens des Polizeipräsidiums Osthessen, Regionaler Verkehrsdienst Fulda, wird in der Stellungnahme 

vom 07.08.2023 darauf hingewiesen, dass aus verkehrspolizeilicher Sicht darauf geachtet werden 

sollte, dass ein geplantes südliches Wohngebäude im Notfall auch mit großen Rettungsfahrzeugen 

bedient werden kann. Die Grundstückszufahrt an der Bahnhofstraße sollte übersichtlich gestaltet wer-

den, damit es zu keinen vorhersehbaren Konflikten mit zu Fußgehenden kommt. Sofern eine Seiten-

straße neu angelegt oder hergerichtet werden soll, ist aus verkehrlicher Sicht auf einen ausreichenden 

Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer zu achten und ein Gehweg mit einem Hochbord vorzusehen. 

 

 

13. Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 

 

 

14. Flächenbilanz 

Um die künftige Nutzungsaufteilung zu dokumentieren und bewerten zu können, wird für das Plangebiet 

eine Flächenbilanz aufgestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 2.248 m² 

Mischgebiet 2.248 m² 

 

 

15. Anlagen und Gutachten 

 Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand: 09.01.2023 
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